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§ i Grundlage
Der Haushaltsausscliuss (HA) wird entsprechend der Satzung und der Wahlordnung der Student*innenschaft

der TU Braunschwcig gewählt und arbeitet gemäß den in Satzung und Fininzordnung festgelegten Bcstim-

rnungcn.

Q z Zusammentreten des Haushaltsausschuss

Der Hiushaltsausschuss tritt zusammen

a.) auf Antrag des*der Vorsitzender des HA

b.) auf Antrag des AStA oder dcs*der Finaazrefctent*m des AStA

c.) auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern des HA

d.) aufBeschIuss des Stupa

§ 3 Einberufung und Einladung zu Sitzungen
(i) Die erste Sitzung des Haushaltsausschusses im Semester wird duTch dcn*die Finanzrefcrcnt<;n*in cin-

berufen.

(z) Die .Folgenden Sitzungen werden durch dcn*dic Vorsitzenden einberufen.

(ä) Eiageiaden wird analog zur Geschäftsordnung des Studiercndcnparia.ments. Von einer scliriftlichcn

Einladung kann abgesehen werden. Auch müssen die Referate des AStA nicht gesondert geladen wer-

den.

(4) Die Ladungsfijst für Nachhoisitzungcn emcr nicht beschlussfahigen Sitzung beträgt drei Tage.

§4 Anträge
(l) AUe Anträge sind grundsätzlich in scbrißlichcr oder elcldronischer Form, mSglldist irn Portabei Do-

cumcat Format (PDF) zu Stellen.

(z) Abweichend zur Geschäftsordnung des Shidiercndenpäriaments ist kein Antrag als Hauptantrag zu

steilen.

Ö) Abweichend zur Gesdiäftsordnung des Studicrendenparlaments gibt es keine Frist in welcher Anträge

eingereicht werden müssen.

g 5 Umiaufverfahren
(i) Ein Abstimmungsvcrfahren per Umhufverfahren ist roöglich.

(2) Ein entsprechender Antrag muss allen Mitgliedern des HA und dem AStA in schriftlicher oder elck-

tromsdicr Form zur Verfügung gestellt werden.

(}) Ein Antrag im. ümiiufverfahren gilt als abgelehnt, wenn ihn nicht dieabsolute Mehrheit der Mitglieder

des HA innerhalb von ^ Tagen nach Verfiigungsstdlung befürworten,

(4) Im Umlau&eifabKn abgeiehnte Anträge werden auf der nädutan Sitzung des Haushaltsausschusscs

erneut behandelt.
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§ 6 Öffentlichkeit der Sitzungen
(i) Die Siteungen des Haushaltsausschusscs sind hochsdiulöflentlich.

(z) Die HochschulöflenÜichkeit kann mittcls einer 2/3-Mchrhtit zu einzelnen Tagesordnungspunktcn

ausgcschlossen werden, wenn Kontrollfunktioncn des HA anders mcht zu erfüllen sind.

(}) Die Hodischulöffentlichkeit muss ausgcschlosseu werden, wenn schütecnswerte Daten einzdnet Pcr-

sonco behandelt WOTden.

(4) Der Haushaltsausschuss hat das Recht zu einzelnen TOPs Nichtmitgiiedcr einzuladcn und zu hören,

Dies gilt auch für TOPs bei denen die Hoclischulöffentlichkcit ausgeschlossen wurde.

§ 7 Vorsitz und Protokoll
(l) Der Haushaltsausschuss wählt sich aus seiner Mitte eine*n Vorsitzendc*n und dnc*n Protkollfüh-

rcr*m

(z) Innerhalb des Ausschusses wird schriftlich und geheim gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen

erhalten hat, soweit: durc^i die Organ isationssatzung nichts anderes bestimmt ist Bei Stlmmgleichhcit

findet ein weiterer WaUgimg statt. Bei erneuter Stimrogleichheit entscheidet das Los, das dic*dcr Vor-

sitzende des HA zu ziehen hat. Durch Zuruf wird gewählt, wenn nur ein W%hl Vorschlag vorliegt und

niemand diesem Verfahren widerspricht.

(}} Das Protokoll ist über den hochschuIöflcnÜiAcn und den nichthochsAuläiTcnÜichca Teil der Sit-

zung getrennt anzufertigen. Das Protokoll des hochschuloficntlichen Teils ist den Mitgliedern des

HA> dem Präsidium des SP» dem AStA und dcr*dcm Finanzrcfbrcntcn*in. zuzuleiten. Das Protokoll

d<is mcbthochschulöiTcnÜkhen Teils ist nur den MitgUedem des HA zuzustellen.

§8 Vertraulichkeit
Vorgänge wahrend mchtofFcntlicher Tagcsordnungspunkte der HA-Sitzungen sind vertraulich zu behan-

dein.

g 9 Gelten der Geschäftsordnung des SP
Im übrigen gilt für die Sitzungen des Haushaltsausschusscs die Geschäftsordnung des Studiercndenparla-

ments der Tu Braunschweig sinngcmäß.

§ io Salvatorische Klause! und Schlussbestimmung
(i) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ordnung unwirfaam oder undurdifuhrbar sein oder werden,

bleibt davon die Wirksamkeit der anderen Be$Ümmungen unberührt.

(2) Diese GO tritt nach Bescfaluss durch Haushaltsausschuss und Studiercndenpariamcnt am Tage nach

Anschlag am Schwarzen Brett der Studicrcndcnschafi der TU Braunscliweig in Kraft und ersetzt alle

vorherigen Gcschäftsordnungcn des Haushaltsausschusscs des SP der TU BS.


